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Kinderkrankheit nennt man eine Infektionskrankheit, mit hoher Durchseuchungsrate und Über-

tragungsfähigkeit, die typischerweise eine lebenslange Immunität hinterlässt und daher überwiegend

im Kindesalter auftritt. Typische Kinderkrankheiten sind: Drei-Tages-Fieber, Mumps, Röteln,

Windpocken und Masern. Gegen Kinderkrankheiten können vorsorgliche Impfungen gemacht

werden, jedoch gibt es in der Schweiz keinen Impfzwang.

Für die Bekämpfung der Masern gibt es eine nationale Impfstrategie des Bundesamts für Gesund-

heit, auf diese stützt sich auch der Kanton Baselland. Diese strebt an, bis ins Jahr 2015 die Kinder-

krankheit Masern eliminiert zu haben. 2012 wurden im Kanton Baselland sämtliche Schulen und

Kleinkinderinstitutionen informiert, dass beim örtlichen Auftritt der Masernerkrankung allen ungeimpf-

ten Kindern ein zweiwöchiger Schul- und Institutionsausschluss droht, auch wenn diese kerngesund

sind. Dieses Jahr wurde nun mittels neuem Informationsschreiben allen ungeimpften Kindern erneut

ein Schul- und Institutionsausschluss von drei Wochen mitgeteilt, auch wenn sich diese keineswegs

einen Virus zugezogen haben.

Es stellen sich vor diesem Hintergrund folgende Fragen:

1. Gibt es im Kanton Baselland einen gesetzlichen Impfzwang?

2. Gibt es im Kanton Baselland eine gesetzliche Informationspflicht für Impfungen?

3. Gibt es im Kanton Baselland ein Personen-Impfregister?

4. Auf welchen gesetzlichen Grundlagen wird einem ungeimpften und gesunden Kind der Schul-

oder Institutionssauschluss verfügt?

5. Wie und von wem wird ein allfälliger Ausschluss verfügt?

6. Hält der Regierungsrat einen dreiwöchigen Schul- .oder Institutionsausschluss eines ungeimpf-

ten und kerngesunden Kindes für verhältnismässig?

7. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass ein dreiwöchiger Schul- oder Institutionsausschluss für

ungeimpfte und gesunde Kinder, ein indirekten Impfzwang für die betroffenen Eltern und Kinder

bedeutet?

8. Wäre es nicht ein besserer Lösungsansatz, präventiv Lehrpersonen und Eltern über Krankheit

und deren Übertragungsrisiko eingehender zu informieren, so dass erkrankte Kinder frühzeitig

den Schulbetrieb nicht mehr besuchen oder so frühzeitig wie möglich von den Lehrpersonen

heim beordert werden?

Für die schriftliche Beantwortung der Fragen danke ich dem Regierungsrat bestens.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/giger_andreas-htm.275196.0.html
http://www.baselland.ch/2014_05-htm.319238.0.html#2014-343
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